
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. BAUGB (2009) UND BAUNVO (1990) 
 
1. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen der Baugrenze und 

angrenzender öffentlicher Verkehrsfläche sind Garagen und überdachte Stellplätze gem. 
§ 12 BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 Abs. 1 BauNVO 
nicht zulässig. 

 
2. Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA dürfen die Gebäude eine maximale 

Gebäudehöhe (GH) von 10,50 m nicht überschreiten. Der untere Bezugspunkt für die 
Gebäudehöhe ist die Fahrbahnoberkante im Bereich der Fahrbahnmitte der 
nächstgelegenen Erschließungsstraße (gem. § 18 Abs. 1 BauNVO). 

 
3. In dem Baugebiet darf die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens nicht höher 

als 0,20 m über der Oberkante der erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche liegen 
(gem. § 9 Abs. 3 BauGB). 

 
 
 
 
 
ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEM. § 56 NBAUO (2008) 
 
Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften umfasst den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 12/XI - B. 
 
Hinweis auf den Bußgeldtatbestand: Zuwiderhandlungen gegen die örtlichen Bauvorschriften 
können als Ordnungswidrigkeit gem. § 91 Abs. 3 NBauO mit einer Geldbuße bis zu 
500.000 € geahndet werden. 
 
1. Das auf den Baugrundstücken anfallende Oberflächenwasser ist gem. § 56 Abs. 1 Nr. 8 

NBauO dort zu versickern. 
 
 
 
 
 
NACHRICHTLICHE HINWEISE 
 
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 

(das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holz- und Holzkohleansammlungen, 
Schlacken, sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe 
Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Denkmalschutz-gesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der 
Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Vechta unverzüglich gemeldet 
werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. 
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert 
zu belassen, bzw. für ihren Schutz Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 
2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage 

treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 


